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RS OGH 1976/1/15 7Ob262/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.01.1976

Norm

EO §9 A

EO §10 A

VersVG §67

ZPO §234

ZPO §411 Bc

Rechtssatz

Hat der Versicherer den Schaden des Versicherten nur zum Teil ersetzt und daher nur für einen Teil seiner

Ersatzforderung bereits einen rechtskräftigen Exekutionstitel erwirkt, so geht dieser auf den Versicherer als

Legalzessionar nur dann über, wenn er nicht vom Versicherten zur Eintreibung seiner restlichen Ersatzforderung

benötigt wird.
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